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1. Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses (hier: Delegierung gem. § 60 Abs. 1 Satz 

2 GO NW) am 12.05.2020 um 18:15 Uhr                                        
 hier: Tagesordnungspunkte       
 

 
 
Am 12.05.2020 findet um 18:15 Uhr in der Aula der städt. Gesamtschule (Gebäude 
Paaltjessteege) die 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nach erfolgter 
Delegierung der Entscheidungsbefugnis des Rates der Stadt Emmerich am Rhein gem.  
§ 60 Abs. 1 Satz 2 und 3 GO NW* statt.  
 
 

*Anmerkung: 
Durch die in § 60 Abs. 1 GO NW durch das „Pandemiegesetz NRW“ vorgenommene 

Änderung können die Mitglieder des Rates ihre Rechte maximal für die Dauer der 
festgestellten epidemischen Lage von landesweiter Tragweite (gem. Beschluss des Landtages 

bis zum 14.06.2020) auf den Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Die vor Ort am 
24.04.2020 initiierte schriftliche Abstimmung erreichte am 29.04.2020 die Zustimmung von 2/3 

der Mitglieder des Rates und somit das erforderliche Quorum. 
 
 

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie haben Personen mit Krankheitssymptomen 
sowie Rückkehrende aus Risikogebieten der Sitzung fernzubleiben. 

Für alle Teilnehmer besteht die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
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  hier: Eingabe Nr. 5/2020 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein         
         
5    Gestaltung Baumscheibe am Eltener Markt;    
 hier: Eingabe Nr. 7/2020 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein    
 
 Vorlagen 
 
6   Ersatzwahlen zu Ausschüssen und sonstigen Gremien   
 
7  Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2019    
 
8  Stellplatzablösesatzung der Stadt Emmerich am Rhein –  
  Innenstadtbereich - Änderung der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage     
 
9  Stellplatzablösesatzung der Stadt Emmerich am Rhein im Ortsteil Elten –  
  Änderung der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage  
 
10   Deichverband Bislich-Landesgrenze, Planfeststellungsabschnitt 2 zur Deichsanierung 

 Rheinstrom-km 848,0 bis 850,6, rechtes Ufer    
 
11  Konzept für ein insektenfreundliches Emmerich    
 
12  Verfahren zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes E 24/2 - Lohmann -; 

  hier: 1) Bericht zu den Beteiligungen der Öffentlichkeit und der  
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  hier:  Antrag Nr. XIV/2020 an den Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
 
28  Maskenpflicht im öffentlichen und gewerblichen Raum in Emmerich am Rhein;   
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29  Mitteilungen und Anfragen   
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30  Einwohnerfragestunde   
 
 
II. Nichtöffentlich 
 
31  Aufstellung der Nebentätigkeiten des Bürgermeisters gem. § 17 Abs. 2 

 Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG)  
 
32  Beschlusskontrolle;  
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33  Kauf eines landwirtschaftlichen Grundstückes;  
  hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW  
 
34  Mitteilungen und Anfragen 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 02. Mai 2020 
 
 
gez. Peter Hinze 
Bürgermeister  
 
 
 
 

 
2. Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Emmerich am Rhein    

Ersatzbestimmung durch Mandatsverzicht aus dem Rat der Stadt Emmerich 
 am Rhein ausgeschiedene Mitglied Herrn Fabian Wehren                    
        

 
 
Herr Fabian Wehren, Neustadt 19, 46446 Emmerich am Rhein, hat am 29.04.2020 den 
Verzicht auf sein Ratsmandat erklärt. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz –KWahlG-) stelle ich fest, dass 
 
  

Herr Daniel Klösters 
Normannstraße 3 

46446 Emmerich am Rhein 
 
als Bewerber der Reserveliste der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) in den 
Rat der Stadt Emmerich am Rhein nachrückt. 
 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 in Verbindung mit § 39 KWahlG können gegen diese Feststellung 
 
- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an 

der Wahl teilgenommen haben sowie 
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- die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über 
die Gültigkeit der Feststellung der Nachfolge für erforderlich halten. 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu 
erklären.  
 
Emmerich am Rhein, den 04.05.2020 
 
 
 
Der Wahlleiter 
 
 
Dr. Wachs 
Erster Beigeordneter 
 


